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Antrag auf Kostenübernahme 

Übungsleiter Aus- und Fortbildung: 

 

Vorname:

Abteilung:

Übungsleiter/in im TSV seit: 

Ausbildungsart:

 Lehrgangstitel und –nummer: 

Ausrichter: 

Ort des Lehrgangs:

voraussichtliche Kosten: 

Was soll erreicht werden? 

Welches Ziel wird in der Abteilung verfolgt? (vom Abteilungsleiter auszufüllen)  

Gemäß Beschluss des Turnrats vom 17. Juni 2010 zur Finanzordnung erhalten Übungsleiter 

Zuschüsse für die Übungsleiterausbildung, nach folgender Staffelung:  

Bis € 250,-- wird komplett vom Verein übernommen 

Bis € 750,-- 50% Verein, 50% angehender Übungsleiter 

Über € 750,-- 1/3 das Mitglied, 1/3 die Abteilung, 1/3 der Hauptverein 

Name:

Ausbildung Fortbildung
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Es steht den Abteilungen frei, im Rahmen ihrer Möglichkeiten für den Kostenanteil des Mit-

gliedes eine andere Regelung zu finden. Grundsatz für eine Kostenbeteiligung durch den 

Verein ist, dass der neue Übungsleiter für den TSV Aichach arbeitet und der erworbene 

Schein dem TSV Aichach zugutekommt. Eine mögliche Rückforderung auch in Anteilen, wird 

bei Beendigung der Mitarbeit im TSV Aichach geprüft. Alle nicht in der Finanzordnung gere-

gelten Fälle sind Einzelfallentscheidungen und müssen vor Beginn der Aus- und Fortbildung 

ebenfalls der Vorstandschaft des Hauptvereins vorgelegt werden.  

Anfallende Fahrtkosten werden nicht erstattet.  

Kurse zur Verlängerung der Lizenz werden nach Bestehen mit einem einmaligen Zu-

schuss in Höhe der Kursgebühr unterstützt– maximal in Höhe von 100€. Fahrtkosten werden 

nicht erstattet. Im Einzelfall können weitere Zuschüsse gewährt werden. Der TSV zahlt den 

Zuschuss erst aus, wenn die entsprechenden Dokumente des Bestehens vorliegen. Die Ge-

nehmigung ist grundsätzlich vor Lehrgangsbeginn (mindestens 14 Tage) einzuholen. Diese 

Genehmigung verliert nach 6 Monaten ihre Gültigkeit.  

Der Übungsleiter verpflichtet sich mit seiner Unterschrift, nach Abschluss seiner Ausbildung 

dem TSV Aichach 1868 e.V. für mindestens drei Jahre zur Verfügung zu stehen. Sollte die 

Verpflichtung nicht erfüllt werden, hat der Übungsleiter die Lehrgangsgebühren vollständig 

zu erstatten. Über Ausnahmen von dieser Regelung (z.B. berufsbedingter Wohnortwechsel) 

entscheidet die Vorstandschaft auf Antrag.  

 

Datum:

Genehmigung durch die Geschäftsführung: 

 

 

Unterschrift Übungsleiter: 

Datum: Unterschrift Abteilungsleiter: 

Datum:
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